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„Schlechte Stimmung in der Landespolizei.“ 
… so titelten die Kieler Nachrichten im August
Sommerloch? Ein publizistischer Feldzug einer 
 Tageszeitung gegen die Polizei? Mitnichten. 
Stimmungen muss man fühlen. Um eine Stim-
mung fühlen zu können, benötigt man Aufmerk-
samkeit und Empathie. Stimmungen kann man 
nicht durch Umfragen und Workshops „bearbei-
ten“. Und wenn man schlechte Stimmungen nicht 
wahrnimmt, heißt das ja nicht, dass es sie nicht 
gibt.

Was schrieben die Kieler Nach-
richten? Da geht es um einen 
Innenminister, der unglücklich 
agiert. Der sich Mühe gibt, 
aber irgendwie nicht ankommt 
in der Polizei. Der noch vor Jah-
resfrist mit Zähnen und Klauen 
die Streichung von 282 Plan-
stellen bei der Polizei verteidig-
te und vertrat, dass sei ohne 
Sicherheitsverlust zu machen. 
Der Haushalt sei wichtiger als 
die Sicherheit, so konnte man 
das auch verstehen. 

Nun möchte er irgendwie ge-
lobt werden, dass es bis zu 400 
zusätzliche Stellen gibt, weil 

die Sicherheitslage sich verän-
dert hat. Die hat sich aber heu-
te und über Nacht verändert, 
zusätzliches Personal für Ent-
lastungen steht erst in zwei-

einhalb Jahren zur Verfügung. 
Zudem ist da immer noch ir-
gendwie ein Haushaltsvorbe-
halt eingebaut und ein schlüs-
siges Konzept, wie man die 
zusätzlichen Schutzleute nun 
am sinnvollsten einsetzt, gibt 
es auch noch nicht. Sollte man 
an eine zweite Einsatzhundert-
schaft denken, müsste man 
sich um Kleinigkeiten wie Lie-
genschaften kümmern. Das 
wirkt wie eine Fahrt im Nebel 

auf Sicht und ohne Kompass. 
Oder soll das Personal dahin, 
wo am lautesten geschrien 
wird?

Durch die Presseveröffentli-
chungen angepiekst beschwört 
man, diese Landesregierung 
habe so viel für die Polizei ge-
tan wie keine andere. Bei ge-
nauerem Hinsehen relativiert 
sich das. Unbestritten hat sich 
etwas bewegt im Bereich der 
Schichtdienstvergütung, was 
aber eher symbolischen Cha-
rakter hat. Zuschläge für 
Nacht- und Wochenenddienste 
unter fünf Euro pro Stunde wa-

ren und sind unredlich. Bei der 
Beschaffung von persönlichen 
Ausrüstungsgegenständen hat 
sich das Land in der Tat nicht 
lumpen lassen. Aber auch da 
muss konstatiert werden, dass 
in einer prekären Sicherheits-
lage nur eine ordentlich ausge-
stattete Polizei handlungsfähig 
ist. Wenngleich das für den 
Haushalt eine „teure Tasse Tee“ 
gewesen sein mag, eine ange-
messene Schutzausrüstung ist 

etwas, was man von seinem 
Arbeitgeber erwarten darf, 
ohne dankbar sein zu müssen.

Und dann war da noch ein Per-
spektivpapier des Innenminis-
ters, welche Strukturverbesse-
rungen er für die Polizei so 
plant. Von diesen Maßnahmen 
war im nächsten Haushalt 
nichts wiederzufinden. Auf 
Nachfrage gab es eine nebulö-
se Vertröstung auf den Nach-
tragshaushalt und außerdem 
sei das alles sehr mittelfristig 
geplant. Wir haben den Innen-
minister genau vor dieser Situ-
ation gutmeinend gewarnt. Zu 
oft schon wurden der Polizei 
Versprechungen gemacht, die 
hinterher gebrochen wurden.

Hinzu kam eine Reihe von 
Kommunikationspannen, bei 
denen man den Eindruck ha-
ben konnte, kein Fettnäpfchen 
darf ausgelassen werden. Zu-
gegeben, an manch einer Stelle 
wirkte die mediale „Skandali-
sierung“ von Sachverhalten 
schon etwas weit hergeholt. 
Beispielsweise bei dem Wirr-
warr um die Zahlen über Woh-
nungseinbrüche, über die poli-
zeiliche Darstellung von Fällen 
der Kriminalität mit Flücht-

 < Torsten Gronau, 
Landesvorsitzender
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DPolG S-H informiert sich auf der GPEC 2016
Auf der Internationalen Fachmesse und Konferenz 
für Polizei- und Spezialausrüstung informierte sich 
die DPolG Schleswig-Holstein über Schutzausstat-
tung und Ausrüstung.

Die Bedrohung der Polizeibe-
amten/-innen im täglichen 
Dienst, bei geschlossenen Ein-
sätzen und durch den interna-
tionalen Terror erfordert eine 
ständige Anpassung und Ver-
besserung unserer Ausrüstung.

An zwei Tagen auf der Messe 
konnte ich mich umfassend über 
Möglichkeiten der Ausstattung 
von Polizeibeamten/-innen in-
formieren. Das Angebot der 
Aussteller war sehr vielseitig. 
Vom voll vernetzten Streifen-
wagen über neue Möglichkei-
ten der Spurenauswertung bis 
hin zu Schutzausstattung und 
Bewaffnung war alles vertreten.

In Sachen Schutzausrüstung 
habe ich festgestellt, dass es 
im Bereich des Vollkörper-
schutzes für geschlossene Ein-
heiten durchaus Neuerungen 
am Markt gibt. Diese sind teil-
weise variabel aufgebaut, 
 damit sie der jeweiligen Ein-

satzlage angepasst werden 
können. Hier gibt es unter-
schiedliche Materialien, von 
 Aluminium bis Kunststoff. Bei 
den eingesetzten Materialien 
ist teilweise der Stichschutz 
bereits gewährt, sodass von 
den Kollegen/-innen weniger 
Schichten auf dem Körper ge-
tragen werden müssen, was 
die Bequemlichkeit erheblich 
steigern würde.

Um für die Formen von terro-
ristischen Anschlägen besser 
geschützt zu sein, ist ein er-
hebliches Mehr an Schutz und 
Bewaffnung erforderlich. In 
diesem Bereich bieten die ver-
schiedenen Hersteller diverse 
Möglichkeiten.

Hier ist in erster Linie die Frage 
zu klären, wieviel Schutz für 
die Kollegen/-innen im polizei-
lichen Einzeldienst möglich ist, 
ohne die Handlungsfähigkeit 
zu weit herabzusetzen. 

Auch in Sachen der Bewaff-
nung sollten neue Wege be-
schritten werden. Gegen 
Sturmgewehre ist die Bewaff-
nung der Schleswig-Holstei-
nischen Polizei hoffnungslos 
unterlegen. Auch die vorhan-
denen Gewehre können nur 
eine vorübergehende Notlö-
sung sein. Geeignete Waffen 
gibt es von verschiedenen 
Herstellern. Ein vergleichba-
res System zu bereits vorhan-
denen Waffen würde die Aus- 
und Fortbildung jedoch 
erleichtern.

In erster Linie ist die Politik ge-
fragt, wieviel ihr der Schutz der 
Polizei wert ist. Ohne ausrei-
chende finanzielle Mittel ist 
der Kampf gegen den Terror 
nicht zu leisten.

Die DPolG vertritt die Mei-
nung, dass besonnen, aber 
 zügig gehandelt werden muss. 
Die jüngsten Ereignisse in Bay-
ern zeigen, dass uns in dieser 
Sache nicht viel Zeit bleibt.

Sven-Erik Haase, 
Kreisverband Itzehoe

 < DPolG-Stand bei der GPEC 2016

D
Po

lG
 S

-H

lingsbezug und zuletzt über die 
Vorfälle in der PD AFB. Festzu-
stellen war jedenfalls, dass der 
Umgang mit diesem Medien-
echo auch Schaden in der Mo-
tivation in der Mitarbeiter-
schaft anrichtete. Die schlech-
te Außendarstellung betrifft 
den gesamten Personalkörper. 
Ja, und an der einen oder ande-
ren Stelle hätte man sich einen 
Innenminister gewünscht, der 
sich auch mal mit großer Geste 
vor die Polizei stellt und im 
Landtag oder Innen- und 
Rechtsausschuss eine Brand-
rede für die Polizei hält. 

So bleibt festzuhalten, die 
Stimmung in der Landespoli-

zei ist schlecht. Langanhal-
tende schlechte Stimmung 
geht auf die Leistungsbereit-
schaft. 

Bleibt die Frage, was kann man 
tun, um die Stimmung zu ver-
bessern?

Zum einen braucht es ein kla-
res politisches Bekenntnis zur 
Polizei und keine Misstrauens-
beweise wie beim Durchdrü-
cken des Amtes der Polizeibe-
auftragten.

Die Polizei braucht verlässliche 
Strukturen und keine Sicher-
heitspolitik nach Kassenlage. 
Nur mit einer vernünftigen 

Personal- und Sachausstat-
tung lässt sich ordentliche 
 Sicherheitsarbeit erledigen. Es 
bedarf einer Verstetigung bei 
der Personalbemessung und 
vor allem im Bereich der 
Strukturverbesserungen, 
sprich Karriereaussichten.

Die Polizei braucht aber auch 
klare Grenzen zwischen poli-
tischer und polizeilicher Füh-
rung. Es muss erkennbar 
bleiben, wo Maßnahmen in 
der Politik getroffen wurden 
und wo Politik die Entschei-
dungen an Polizeiführung ab-
gegeben hat, um im Rahmen 
eigener Verantwortung zu 
agieren.

Und es ist wichtig, dass die Po-
lizei auch nach Phasen der Ver-
änderungsprozesse Phasen der 
Konsolidierung erhält. Wenn 
gefühlt die Hälfte der Landes-
polizeiorganisation Bestandteil 
von Begutachtungen in Ar-
beitsgruppen ist, lenkt das von 
unserer ursprünglichen Aufga-
be ab. Es ist doch klar, dass Ver-
änderungsängste leistungs-
hemmend sind. 

Schlussendlich bleibt die Forde-
rung: „Lasst uns endlich unsere 
Arbeit machen! Für den Bürger 
und nicht für die Politik!“

Torsten Gronau, 
Landesvorsitzender
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Gewalt gegen Behördenmitarbeiter muss 
deutlicher sanktioniert werden!
Angriffe gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte 
sowie Behinderungen deren öffentlicher Auftrags-
wahrnehmung  dürfen keinesfalls  weiter hinge-
nommen und bagatellisiert werden.

Wenngleich die „üblichen Ver-
dächtigen“, wie etwa Professor 
Rafael Behr von der Akademie 
der Polizei Hamburg, es immer 
wieder zu relativieren versu-
chen und es insbesondere  Poli-
zeigewerkschaftlern anlasten,  
durch vermeintlich  überzoge-
nes  Klagen die Bevölkerung zu 
verunsichern – die Schaffung 
derartiger Normen ist zwin-
gend erforderlich!

Soweit es die Polizei betrifft, 
kann man (Behr) natürlich 
höchst akademische Thesen 
aufstellen. Vergröbert  wieder-
gegeben etwa in dem Sinne, 
der Gesellschaftsvertrag (ver-
gleiche Vertragstheorie nach 
Thomas Hobbes, 1561, im Levi-
athan), und wesentlich die  
Übertragung  der Wahrneh-
mung des staatlichen Gewalt-
monopols bedinge zwangläu-
fig einer Begegnung mit 
Gegengewalt und die Polizei-
beamten hätten das (gefäl-
ligst) auszuhalten. 

Ach was! Ersteres stimmt natür-
lich – die Schlussfolgerung selbst-
verständlich so nicht, sondern 
nur dahingehend, dass dem 
professionell begegnet werden 
muss. Und das tun wir stets 
trotz aller Schwierigkeiten und 
Behinderungen (beispielsweise 
chronischer Personalmangel!). 
Uns kann die Bevölkerung den-
noch sicher vertrauen!

Wenigstens in der Folge kann 
das aber nicht bedeuten, die 
Realität zu verniedlichen und 
den Eindruck zu erwecken, die-
se illegale stehe der legalen 

Gewaltanwendung auch nur 
andeutungsweise  gleichge-
wichtig gegenüber. Nein, der 
Staat darf niemals seine Wert-
vorstellungen aufgeben.   

Jeder Angriff auf im Auftrag 
unseres demokratischen staat-
lichen Gemeinwesens handeln-
de Personen ist immer zugleich 
auch ein Angriff auf den Staat 
selbst und dessen Rechtsord-
nung sowie Werte.

Und nein, Herr Behr, wir sind 
keine Jammerer. Ich bin kein 
Statistiker und will es auch 
nicht werden – ich bin seit 
43 Jahren Schutzmann und 
weiß auch, dass es körperliche 
Angriffe gegen Polizeibeamte 
immer gegeben hat. Aber die 
offenbaren Tatsachen der 
deutlichen Zunahme von Res-
pektlosigkeit, verbaler Aggres-
sivität, eskalierender Gewalt-
bereitschaft und deren 
tatsächlicher Anwendung 
(und zwar vor einem heute 
strafrechtlich relevanten Wi-
derstand im Sinne des § 113 

StGB) bestehen. Die Tendenz 
ist steigend.

Ein relativ neues Phänomen 
und besonders verwerflich ist, 
dass sich diese Verhaltenswei-

sen nicht selten sogar gegen 
Helfer und Retter richten. 
Mittlerweile müssen selbst 
Angehörige der sonstigen öf-
fentlichen Verwaltung gegen-
über solchen Problemen 
 bestehen.

Und nochmals nein, es ist   
keine Verunsicherung der 
 Bevölkerung, wenn wir auf 
 diese untragbaren Verhält- 
nisse hinweisen.

Ja, wir Polizeibeamte müssen 
unausweichlich mit Gewalt 
 irgendwie leben, wir sind die-
jenigen, die diese – wenn nötig 
und mit Eingriffsermächtigung 
– nicht nur anwenden  dürfen, 
sondern müssen. Wir tragen 
dabei stets vom Berufsethos 
sowie Beamtenpflichten jed-
wede Verantwortung und jed-
wedes Risiko.

Dann dürfen wir aber auch er-
warten, dass dieser Staat uns 
in jeder Weise so gut es irgend 
geht schützt – und beim Ein-
tritt von Schäden unterstützt.

Für Angriffe auf Helfer und 
Rettungskräfte, ob haupt- oder 
sogar ehrenamtlich, und ande-
re öffentlich Beschäftigte, die 
nicht über unsere Ausbildung, 
unsere Funktion  und Gewalt-
anwendungsrechte verfügen, 
muss dieser  Schutz- und Un-
terstützungsanspruch der Ge-
meinschaft umso mehr gelten!   

Die bestehenden Ahndungs-
vorschriften wie etwa Körper-
verletzungsdelikte, Wider-
stand gegen Vollstreckungs- 
beamte reichen wegen ihres 
bisherigen Regelungsrahmens 
zur Verbesserung der Lage kei-
nesfalls aus. Es fehlt nament-
lich an einer Tatbestandsfor-
mel zu „Angriff“ und zu dessen 
Sanktionierung. Die Einord-
nung sollte als wirkungsvolles 
Offizialdelikt erfolgen.

Von bestimmten politischen 
Kreisen wird stets erneut das 
scheinbar intelligente Postulat 
„das bringe nichts“ hervorge-
holt. Soll heißen, eine general-
präventive Wirkung solcher 
Vorschriften sei erfahrungsge-
mäß nicht zu erwarten. Das 
mag, bei wiederum nicht kon-
sequenter Anwendung, sogar  
sein. Doch auf diesen Straf-
zweck allein kommt es jedoch 
nicht an.  Es geht mindestens  
auch darum, ein Zeichen zu 
setzen: „Wir dulden das 
nicht …!“ 

Sinnvoll und notwendig wären 
zudem auch, deutlich spürbare 
Ahndungsvorschriften (Buß-
gelder) zu Belästigungen, 
 Behinderungen und Gefähr-
dungen der öffentlichen Auf-
gabenwahrnehmung  durch 
„Gaffer“ und andere Störer zu 
schaffen.    

Jochen Einfeldt,  
Kreisverband Itzehoe
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„Aufstiegsstudium an der FHVD in Teilzeit“

DPolG Einsatztasche

Name:    Hunterbag
Hersteller:     Hiiero
Material:        Nylon
Maße:      60x34x30

Bei uns zum Preis von 30 € incl. Patches.Nur für Mitglieder DPolG SH, max. eine Tasche pro Mitglied.Wer ein Neumitglied wirbt erhält max. eine Tasche gratis oder einen 25 €Gutschein. Bestellung über DPolG SH (dpolg-sh@t-online.de) oder bei Eurem Kreisverband.

So lautete der Titel des im Mai durchgeführten 
Workshops an der Fachhochschule für Verwaltung 
und Dienstleistung in Altenholz (FHVD).

Nachdem zuerst mehrere 
Workshops in den einzelnen 
Direktionen stattfinden soll-
ten, die Meldungen über selbi-
ge jedoch von den Behörden 
teilweise nicht weitergeleitet 
wurden, fanden diese auf-
grund der geringen Rückmel-
dungen nicht statt.

Stattdessen wurden nun zum 
„zentralen“ Workshop in Alten-
holz geladen. Leider fanden 
sich nur etwa 15 interessierte 
Kolleginnen und Kollegen ein. 
Bei dieser geringen Teilneh-
merzahl blieb die Frage natür-
lich offen, ob es überhaupt ei-
nen ausreichenden Bedarf für 
das Teilzeitstudium gibt. Das 
Innenministerium verweigerte 
sich einer vorherigen Bedarfs-
erhebung.

Fakten zum Teilzeitstudium:

Geplanter Start ist August 
2017. Aufgrund der geschilder-
ten Problematik ist jedoch mit 
einem späteren Studienstart 
zu rechnen. 

An alle Interessierten werden 
die gleichen Auswahlanforde-
rungen wie für die regulären 
Studenten gestellt. Auch die 
Studieninhalte und die Leisten-
anforderungen bleiben diesel-
ben.

Vorgesehen sind Beamte mit 
einer Teilzeitbeschäftigung von 
20,5 Stunden. Ein Fernstudium 
kommt aufgrund der enormen 
Kosten wegen der bereitzustel-
lenden IT nicht in Betracht.

Zur Auswahl stehen zurzeit 
drei Modelle mit, je nach Mo-
dell, zwei bis vier Präsenztagen 
je Woche. Es sollen Studienta-

ge festgelegt und eine hohe 
Verlässlichkeit dieser Tage 
 gewährleistet werden.

Kritik:

Aufgrund der geringen Teil-
nehmerzahl und der Tatsache, 
dass sich das Ministerium einer 
Bedarfsabfrage verweigerte, 
ließ sich aus meiner Sicht kein 
ausreichendes Stimmungsbild 
produzieren, welches Modell 
tatsächlich das  favorisierte 
wäre.

Auch die vorläufige, starre 
Festlegung auf einen Teilzeit-
stundensatz von 20,5 Stunden 
sollte überdacht und flexiblere 
Studien-/Arbeitszeitmodelle 
ermöglicht werden. Dieser 
Wunsch wurde durch mehrere 
Teilnehmer vor Ort geäußert.

Positiv überrascht konnte man 
dennoch sein, dass überhaupt 

die Möglichkeit eines Teilzeit-
studiums geschaffen werden 
soll. Somit bleiben auch Teil-
zeitkräfte nicht in ihrer Lauf-
bahn „hängen“ und haben die 
Chance, sich beruflich weiter-
zuentwickeln.

Markus Müller, 
Landesjugendleiter 
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